
Audi music interface

Update für das Audi music interface - Lizenzbedingungen

Die AUDI AG gewährt dem Endnutzer (im folgenden "Lizenznehmer" genannt) 
der Software "Update für das Audi music interface" (nachfolgend „Software“ ge-
nannt) das einfache, nicht ausschließliche und persönliche Recht, die Software 
ausschließlich für den privaten Gebrauch zu benutzen.

Dem Lizenznehmer ist es insbesondere untersagt, die Software abzuändern, zu 
übersetzen, zurückzuentwickeln, zu entkompilieren oder zu disassemblieren, 
von der Software abgeleitete Werke zu erstellen, die Software für eine geschäft-
liche Nutzung an Dritte weiterzugeben, zu vermieten, zu verleasen oder in 
irgendeiner anderen Form kommerziell zu verwerten, die Software oder Kopien 
davon entgeltlich an Dritte weiterzugeben. 

Diese Software ist urheberrechtlich geschützt. Alle aus dem Urheberrecht resul-
tierenden Rechte stehen der AUDI AG zu. Das Urheberrecht umfasst insbeson-
dere den Programmcode, das Erscheinungsbild, die Struktur und Organisation 
der Programmdateien, den Pro-grammnamen, Logos, Marken, Typenbezeich-
nungen, Embleme, Texte, Bilder, Grafiken, Sound, Animationen und Videos, 
sowie deren Anordnung auf dieser Software und andere Darstellungsformen 
innerhalb der Software. Der Lizenznehmer erhält nur das individuelle, private 
Nutzungsrecht an der Software. Ein Erwerb von Rechten an der Software selbst 
ist damit nicht verbunden. Die AUDI AG behält sich alle Veröffentlichungs-, Ver-
vielfältigungs-, Bearbeitungs- und Verwertungsrechte an der Software vor.

Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Das Recht des Lizenznehmers zur 
Benutzung der Software erlischt automatisch ohne Kündigung, wenn er eine 
Bedingung dieses Vertrages verletzt. Erlischt das Nutzungsrecht, ist der Lizenz-
nehmer verpflichtet, die Software auf seinem AMI zu deinstallieren. 

Die Nutzungsrechte an dieser Software werden dem Lizenznehmer unentgelt-
lich eingeräumt. Es findet daher weder kaufrechtliches noch sonstiges Gewähr-
leistungsrecht Anwendung. Der Lizenznehmer akzeptiert dieses Programm in 
der Form, wie es derzeit vorliegt. Dem Lizenznehmer stehen somit keinerlei 
Gewährleistungsansprüche zu.

Die AUDI AG haftet nicht dafür, dass die Software für die Zwecke des Lizenzneh-
mers geeignet ist und mit beim Lizenznehmer vorhandener Software zusam-
menarbeitet. Es obliegt dem Lizenznehmer zu prüfen, ob das Produkt seinen 
Anforderungen genügt. Die AUDI AG schließt die Haftung für leicht fahrlässige 
Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine ver-tragswesentlichen Pflichten, 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit oder 
Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt 
sind. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen der AUDI AG.


